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Beim Vergewaltigungsprozess in Berlin
ist ein neues Video aufgetaucht
Seit Donnerstag stehen drei Männer vor Gericht, die eine Frau im Görlitzer Park vergewaltigt haben sollen

FATINA KEILANI, BERLIN

Sieben Sekunden dauert das Video, das
Monty D. entlasten soll. Es tauchte am
Donnerstag als neues Beweismittel auf.
Die Medienvertreter bekamen es beim
Prozessauftakt nicht zu sehen und konn-
ten daher nur nach der Verhandlung die
Verteidigung und den Nebenklagever-
treter befragen: Was ist zu sehen? Was
bedeutet das für den Prozess? Eckart
Fleischmann,Verteidiger des Angeklag-
ten Osman A., sagte nach der Verhand-
lung: «Man sieht etwas anderes, als bis-
her aktenkundig ist – Freiwilligkeit.»

Der Prozessauftakt vor dem Berli-
ner Landgericht gegen drei Männer aus
Afrika wegen Vergewaltigung dauerte
am Donnerstag eine knappe Stunde,
dann war vorerst alles gesagt. Die An-
geklagten selbst sollen sich am kom-
menden Dienstag äussern. Ihr Opfer, die
Georgierin Esmer T., ist derzeit in der
Heimat, werde aber anreisen, um aus-
zusagen und vor Gericht zu schildern,
was ihr im Juni 2023 in Berlins Görlitzer
Park widerfuhr, sagte ihr Anwalt Roland
Weber. Er ist Berlins Opferbeauftragter
und fungiert als Nebenklagevertreter.
Doch was passierte an jenem Sommer-
morgen im Görlitzer Park?

Die 27-jährige EsmerT.war mit ihrem
Ehemann in der Nacht schon länger im

Park unterwegs gewesen. Laut Anklage
hatten die Eheleute Kokain gekauft und
Sex miteinander. Sie fanden sich sodann
von mehreren Männern umringt. Gegen
5 Uhr sollen die Männer zunächst auf den
27 Jahre alten Ehemann mitÄsten einge-
schlagen und ihm eine Bauchtasche mit
1200 Euro gestohlen haben. Dann sollen
sie der zweifachen Mutter 20 Euro und
ihr Handy geraubt und sie misshandelt
haben. Sie sei zum Oralverkehr und zum
Geschlechtsverkehr gezwungen worden.
Das alles ergibt sich aus der Anklage-
schrift, die unter anderem auf Esmer T.s
Aussagen bei der Polizei beruht.

Den Ehemann verprügelt

«Die Staatsanwaltschaft geht davon aus,
dass die drei Angeklagten im Juni 2023
nachts im Görlitzer Park ein Ehepaar
überfallen haben, den Mann ausgeraubt
und die Frau anschliessend vergewaltigt
haben», sagte Justizsprecherin Lisa Jani.
«Sie sollen auch mit Fäusten und Stöcken
auf den Ehemann eingeschlagen haben,
um ihn davon abzuhalten, seiner Frau zu
Hilfe zu eilen.» Der Vorwurf lautet auf
schwereVergewaltigung,schweren Raub
und gefährliche Körperverletzung.

Ob sich das als wahr erweist,muss sich
erst zeigen. Christian Zimmer, Verteidi-
ger von Monty D.,erklärte,sein Mandant

werde das Gericht als freier Mann ver-
lassen. Journalisten dürften seinen Vor-
namen nicht mehr schreiben.(Der Name
ist hier entsprechend geändert.) DieAn-
klage beruhe auf «unvollständigen Er-
mittlungen und lückenhaften Zeugen-
aussagen»: «Mein Mandant hat nie-
manden vergewaltigt, geschlagen oder
beraubt.» Das Sperma des 23-Jährigen
wurde allerdings ebenfalls an Körper
oder Kleidung von Esmer T. gefunden.

Das womöglich entlastende Video
war offenbar auf dem sichergestellten
Handy von Monty D. im Gefängnis und
nicht bei der Polizei. Verteidiger Zim-
mer hat es dem Gericht erst im Dezem-
ber bei der Haftprüfung überreicht. Die
Polizei hatte das Mobiltelefon offenbar
nicht beschlagnahmt – ein Ermittlungs-
fehler? Die Authentizität der Aufnahme
habe die Polizei zweifelsfrei festgestellt.
Nun soll geklärt werden, wer auf der
Aufnahme zu sehen ist.

Die drei Angeklagten sind junge
Männer aus Somalia und Guinea.
Osman A. ist 22 Jahre alt, Somalier und
hat darüber hinaus zehn Alias-Identitä-
ten. Boubacar B. ist 23, aus Guinea und
hat noch vier weitere Alias-Identitäten.
Seine Untersuchungshaft wurde unter-
brochen, weil er noch eine Haftstrafe
wegen Drogenhandels abzubüssen hat,
die er zurzeit absitzt. Beide haben weder

Aufenthaltstitel noch Wohnsitz. Nur
Monty D. hat eine Anschrift und ledig-
lich einen Namen. Er besitzt eine Dul-
dung. Er und Osman A. sitzen in Unter-
suchungshaft in Moabit. Von dort wer-
den sie in den Sicherheitssaal 700 ge-
führt, sitzen im Glaskasten wie bei
einem Terrorprozess.

Krimineller Brennpunkt

Für das Strafverfahren rollt nun die
übliche,teure Maschinerie an:Zwei Dol-
metscher sind anwesend,47 Zeugen sind
vorgesehen, zwei der drei Angeklagten
wurden psychiatrisch begutachtet. Am
Ende der Beweisaufnahme muss Klar-
heit über dieVorgänge im Park an jenem
frühen Sommermorgen herrschen, nur
dann kann das Gericht verurteilen.

Der Fall hatte eine erneute Diskus-
sion über Sicherheitsmassnahmen im
Görlitzer Park ausgelöst, der vor allem
wegen des Drogenhandels zu den Kri-
minalitätsschwerpunkten in Berlin ge-
hört. Erst Ende Dezember war erneut
eine Frau im Park von drei Männern
vergewaltigt worden. Nun soll ein Zaun
um die Anlage helfen, die Lage zu ent-
schärfen. Allerdings kommt dieser spä-
ter als angekündigt. Der Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg sperrt sich gegen
die Pläne.

Picasso- und
Chagall-Gemälde
gefunden
14 Jahre nach Diebstahl sind die
Kunstwerke unversehrt aufgetaucht

PHILIPP GOLLMER

Zwei gestohlene Gemälde von Marc
Chagall und Pablo Picasso sind in der
belgischen Stadt Antwerpen beschlag-
nahmt worden. Vierzehn Jahre nach
ihrem Raub. Die beiden Kunstwerke,
das kubische Porträt «Tête» von Picasso
und das Gemälde «L’homme en prière»
von Chagall, seien in gutem Zustand in
einem Keller gefunden worden, teilten
die örtlichen Behörden mit.

Die Gemälde wurden 2010 in Tel
Aviv aus der Villa des israelischen
Geschäftsmannes Loni Herzikovich
gestohlen. Beide Werke wurden da-
mals mit rund 900 000 Dollar bewer-
tet.Im selben Raubzug entwendeten die
Diebe Schmuck im Wert von 680 000
Dollar aus einem Tresor. Die israeli-
sche Polizei leitete umgehend Ermitt-
lungen ein, diese blieben jedoch ohne
Erfolg. Man befürchtete schon damals,
dass die Gemälde ins Ausland gebracht
worden seien.

Verdächtiger wurde beobachtet

Den entscheidenden Hinweis bei den
jahrelangen Ermittlungen erhielt die
Polizei Ende 2022. Dabei wurde sie auf
einen Israeli mit Wohnsitz in Namur
aufmerksam gemacht, der die gestohle-
nen Gemälde von Picasso und Chagall
angeblich zum Verkauf anbiete. Über
mehrere Monate verfolgten die Ermitt-
ler dann die Bewegungen des Verdäch-
tigen. Dabei soll es sich um einen 68-jäh-
rigen Luxusuhrenhändler handeln, der
von der belgischen Polizei als Daniel Z.
bezeichnet wird. «Die im Laufe des Jah-
res 2023 durchgeführten Überprüfungen
und polizeilichen Ermittlungen führ-
ten zu dem Ergebnis, dass der Verdäch-
tige tatsächlich im Besitz der gesuch-
ten Werke war und dass er sie in seinem
Haus oder bei einem Bekannten aufbe-
wahren könnte», sagte die Polizei gegen-
über der belgischen Zeitung «Le Soir».

Als die Polizei vergangene Woche auf
Antrag der Staatsanwaltschaft das Haus
des Verdächtigen untersuchte, fand sie
zwar eine beträchtliche Summe Geld,
doch keine Kunstwerke. «Obwohl der
Verdächtige den Besitz der Gemälde
gestand, weigerte er sich, preiszugeben,
wo er sie gelagert hatte», so die Polizei.

In Holzkisten entdeckt

Weitere Ermittlungen führten die Polizei
schliesslich zu einem Gebäude in Ant-
werpen, in dem Daniel Z. bis vor eini-
gen Jahren gewohnt hatte.Der Hauswart,
der mit dem Verdächtigen regelmässig in
Kontakt stand, führte die Polizei in den
Keller zu zwei Holzkisten. Darin wurden
dann die beiden Gemälde entdeckt. Die
Werke sind laut Polizei unbeschädigt und
befinden sich immer noch in ihren origi-
nalen Rahmen. Der Hauswart beteuerte,
nichts vom Diebesgut gewusst zu haben.
Daniel Z.habe ihm gesagt,dass sich darin
Familienbilder befänden.Er habe ihm er-
laubt, die Kisten im Keller des Gebäu-
des in Antwerpen zu lagern, da der Kel-
ler am neuen Wohnort in Namur angeb-
lich zu feucht dafür gewesen sei.

Der Hauptverdächtige wurde wegen
der Hehlerei von zwei Gemälden an-
geklagt und befindet sich in Unter-
suchungshaft. Noch ist unklar, ob er
auch in den Raub vor vierzehn Jahren
involviert war oder ob er lediglich den
Verkauf der Gemälde übernahm.

Der rechtmässige Besitzer der Bilder,
Loni Herzikovich, reagierte überrascht
auf die Nachricht, dass die gestohlenen
Gemälde gefunden worden seien. Seine
Familie habe die Hoffnung bereits aufge-
geben. Doch natürlich freue er sich sehr
über den Ermittlungserfolg, sagte er zur
«Gazet van Antwerpen». Da die Bilder
versichert waren und Herzikovich für den
Diebstahl entschädigt wurde, gehören
die Bilder theoretisch nun der Versiche-
rungsgesellschaft. Herzikovich hofft je-
doch,dass man sich gemeinsam auf einen
Rückkauf der Bilder einigen könne und
der Picasso und der Chagall wieder in den
Besitz der Familie zurückkehrten.

Skiliftbetreiber haftet für Erfrierungen
Mutter und Tochter sitzen in Österreich eine Stunde auf einem Sessellift fest – und bekommen Schadenersatz

LIA PESCATORE

Die beiden Skifahrerinnen sitzen auf
dem Sessellift in Tirol, als plötzlich ein
starker Wind aufkommt.Windböen wer-
fen die Sessel nach links und rechts, die
Temperatur sinkt rasch. Das fällt auch
dem Betriebsleiter im Dienst auf. Als er
anfängt, den Lift leer zu fahren, muss er
wegen desWinds immer wieder stoppen.
Und als sich auch noch Blitzeis an der
Sesselbahn bildet,steht sie ganz still.Das
Eis muss mit einem Bunsenbrenner ent-
fernt werden.Es vergeht eine Stunde,bis
die Frauen durchgefroren in der Berg-
station aussteigen können.

Das war im Januar 2018. Damals
schlugen die beiden, eine Mutter und
ihre Tochter, das Angebot für eine ärzt-
liche Betreuung aus und begnügten sich
mit einem Raum zum Aufwärmen und
einem Tee. So steht es in den Gerichts-
akten. Doch nun fordern sie Schaden-
ersatz für den Vorfall. Sie hätten Erfrie-
rungen und eine posttraumatische Be-
lastungsstörung erlitten, so argumentie-
ren sie vor Gericht in Österreich. Dafür
soll der Betreiber bezahlen.

Blitzeis führt zu Stillstand

Doch ist der Betreiber für die Fol-
gen des Unwetters überhaupt haftbar?
Nein, sagten die beiden ersten Instan-
zen. Der Betreiber habe die plötz-
lichen Sturmböen und den Tempera-
tursturz nicht vorhersehen können und
sei seinen Schutz- und Sorgfaltspflich-
ten nachgekommen, hielten das Landes-
gericht Innsbruck und das Oberlandes-
gericht Innsbruck fest. Darum sei keine
Haftung gegeben. Die Klägerinnen zo-
gen das Urteil jedoch an den Obers-
ten Gerichtshof weiter und bekamen
Ende November recht. Im vorliegen-
den Fall greife die sogenannte Gefähr-
dungshaftung, und zwar basierend auf
dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaft-
pflichtgesetz (EKHG), so das Urteil des
Gerichts.

Anders als bei der klassischen Haf-
tung ist bei der Gefährdungshaftung das
Verschulden des Haftenden keine Vor-
aussetzung. Der Haftende muss lediglich
eine Gefahrenquelle geschaffen haben,
in diesem Fall ist das mit dem Betrieb
eines Skilifts gegeben. Bei einer Gefähr-

dungshaftung benötige es einzig «ein
von aussen her plötzlich einwirkendes
schädigendes Ereignis», das einen Un-
fall ausgelöst habe, schreibt der Oberste
Gerichtshof. In diesem Fall: das Blitzeis,
das dazu geführt hat, dass der Sessellift
über längere Zeit stillstehen musste. Der
Betreiber konnte dieses Ereignis zwar
nicht vorhersehen, dennoch muss er für
die Folgen bezahlen. Wie viel, wird vor
dem Erstgericht entschieden, entweder
per Vergleich oder Gerichtsurteil.

Wäre das Urteil in der Schweiz
ähnlich ausgefallen? Ja, sagt Leander
D. Loacker, Inhaber des Lehrstuhls für
Privat- und Wirtschaftsrecht an der Uni-
versität Zürich.Auch in der Schweiz gilt
grundsätzlich, dass die Bergbahnen und
Skiliftbetreiber gewisse Schutz- und
Sorgfaltspflichten haben. Sie müssen
einen Rettungsdienst stellen, die Pis-

ten sichern, Hindernisse wie einzelne
Bäume oder Masten polstern. Und
auch in der Schweiz besteht zusätzlich
eine Gefährdungshaftung. Für den Ski-
liftbetrieb gründet diese Form der Haf-
tung im Seilbahngesetz (SebG), das in
diesem Punkt auf das Eisenbahngesetz
(EBG) verweist.

Wetterumschwung als Risiko

Transportunternehmen haften demnach
für «charakteristische Risiken» ihrer
Transportmittel, wenn sie eine Verlet-
zung oder Tötung einer Person verursa-
chen. Im Skibetrieb könnte ein solches
«charakteristisches Risiko» etwa eine
Oberleitung sein, die herunterfällt und
eine Person trifft, erklärt Loacker. Oder
eine Halterung, die sich löst und eine
Gondel gegen eine andere krachen lässt.

Loacker sieht im plötzlichen Wet-
terumschwung auf dem Skilift eben-
falls ein «charakteristisches Risiko». Es
sei nicht untypisch, dass Skilifte auf-
grund schlechten Wetters stoppen und
die Passagiere in unwegsamem Gelände
ausharren müssten, bis der Lift weiter-
fahren könne. In der Schweiz würde das
Urteil seiner Meinung nach ebenfalls
zugunsten der Skifahrerinnen ausfallen.

Zwar könnte der Betreiber versu-
chen, einen Entlastungsgrund geltend
zu machen, sagt Loacker. Folge man der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
müsse in diesem Fall etwas geschehen
sein, «mit dem schlicht niemand rechnen
konnte», so Loacker. Das sei im vorlie-
genden Szenario aber kaum der Fall. Mit
Blitzeisbildung und einem raschen Tem-
peraturabfall müsse man im Winter als
Betreiber eines Skilifts rechnen.

Auch in der Schweiz, wie hier in St.Moritz, besteht für Bahnbetreiber die Gefährdungshaftung. JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE
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